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ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1 WA I Allgemeines Wohngebiet 
. . (§ 4 BauNVO)
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1,2 BauGB)

0,3 Grundflächenzahl 

@ Geschossflächenzahl 
II Zahl der Vollgeschosse 

als Höchstmaß 
o offene Bauweise

TH 7,5 max. Traufhöhe 
--·--·- Baugrenze 
VERKEHRSFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie 
SONSTIGE PLANZEICHEN 

c:::J L__J Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende 
Flächen 

• 

Grundstücksgrenze Bestand 
Gebäude Bestand 

• • Abgrenzung des Maßes der Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 
,,GEMEINDE WOLFERBORN" 
1. ÄNDERUNG IN EINEM TEILBEREICH

1.0 RECHTSGRUNDLAGEN 
1.1 §§ 1 bis 4, 8 bis 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vorn 

27.08.1997 (BGBI 1, 2141) 
1.2 §§ 1. 4, 12 bis 20, 22 und 23 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

vom 23.01.1990 (BGBI. !, 132) zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGB!. 1,466,479). 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI 1 58). 
i.4 § 81 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI.I

274) 
1.5§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 

vom 01.04.1993 (GVBI. 19921. S. 534). 

2.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
2_ 1 !m Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gern. § 4 Abs. 1 und 2 Nr. 1 

bis 3 BauNVO Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets die
nenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge
sundheitliche und sportliche Zwecke zulässig_ Die gern. § 4 Abs 3 Nr. 
1-5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherber
gungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe Anlagen
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden gern. §
1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2.2 Art und Maß der baulichen Nutzung Bauweise, überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie mit Geh-, Fahr- und Lei
tungsrechten zu  belastende Flächen sind durch Eintragungen im Plan 
festgesetzt und für die Ausführung verbindlich (§ 9 Abs. 1 Nr. 1: 2 
und 21 BauGB). 

3.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN AUFGRUND DER 
LANDSCHAFTSPLANUNG 
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

3.1 Mindestens 40 % der privaten Grundstücksflächen sind als Gartenflä
che anzulegen und zu unterhalten. Die Grünflächen sind zu einem 
Drittel mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. V o rhandene Ge
hölze sind mitanzurechnen. Ein Baum entspricht 20 m2

, ein Strauch 
2 m2

, 

3.2 Gebäudeteile mit mehr a!s 20 m2 Außenwandfläche ohne Fensteröff
nungen sind zu bepflanzen (Fassadenbegrünung). 

3.3 Zufahrten und Stellplätze sind wasserdurchlässig zu befestigen, z.B. 
als wassergebundene Decke, Schotterrasen. Rasengittersteine oder 
Fugenpflaster mit Abstandhalter. 

ERSATZFLÄCHEN - GELTUNGSBEREICH 2 
3.4 Die im Plan zeichnerisch festgesetzte Fläche für Nassstauden ist ent

sprechend anzupflanzen und zu unterhalten. 

4.0 BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 
gern. § 81 HBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 

4.1 Als Dachform sind Sattel- oder Walmdächer vorgeschrieben. Die 
Dachneigung wird mit 25° bis 30° festgesetzt. Flachdächer von Gara
gen und Nebengebäuden sind nur zulässig, wenn sie begrünt werden. 

4.2 Die Dacheindeckung geneigter Dächer hat mit ziegelroten, rotbraunen 
oder schieferfarbigen Materialien zu erfolgen. 

4.3 Dachgaupen dürfen auf jeder Gebäudeseite maximal 2/3 der Gebäu
delänge einnehmen. 

4.4 Die Gebäudehöhe an der ta!seitigen Außenwand, gemessen vom Ge
lände- bis zum Dachanschnitt darf bei eingeschossiger Bebauung 
5,75 m, bei zweigeschossiger Bebauung 7,50 nicht übersteigen. Die 
talseitige Gebäudehöhe einschließlich der Firsthöhe darf nicht größer 
sein als die Gebäudelänge. 

5.0 PFLANZLISTE 

Die nachfolgende Pflanzliste dient als Orientierungshilfe für die Auswahl 
von anzupflanzenden Bäumen, Sträuchern und sonstigen Pflanzen: 

L Große Laubbäume: II. Kleine Laubbäume:
• Acer platanoides (Spitzahorn) • Acer campestre (Feldahorn)
• Acer pseudoplatanus (Berga- • Ainus glutinosa (Schwarzerle)

horn) • Crataegus laevigata (Rotdorn)
• Fagus sylvatica (Rotbuche) • Crataegus monogyna (Weißdorn)
• Fraxinus excelsior (Esche) • Malus sylvestris (Holzapfel)
• Juglans regia (Walnuß) • Prunus avium (Vogelkirsche)
• Populus tremula (Zitterpappel) • Prunus mahaleb (Weichselkirsche)
• Salix alba (Silberweide) • Prunus padus (Traubenkirsche)
• Sa\ix fragilis (Bruchweide) • Sorbus aria (Mehlbeere)
• Tilia cordata (Winterlinde) • Sorbus aucuparia (Eberesche)
• Tilia platyphyl!os (Sommerlinde) • Sorbus domestica (Speierling)

• Hochstamm-Obstbäume

III. Sträucher und Hecken: III. Ranker für Fassaden, Garagen
und Pergolen• Amelanchier (Felsenbirne)

• Buddleia alternifolia (Schmetter-
lingsstrauch) 

• Carpinus betulus (Hainbuche)
• Chaenomeles (Zierquitte)
• Comus mas (Kornelkirsche)
• Comus sanguinea (Roter Hart-

riegel)
• Corylus avellana (Haselnuß)
• Cornus sanguinea (Hartriegel)
• Euonymus europaeus (Pfaffen-

hütchen) 
• Ligustrum vulgare (Liguster)
• Lonicera xylosteum (Heckenkir-

sehe) 
• Prunus spinosa (Schlehe)
• Rosa arvense(Feldrose)
• Rosa spec. (Wildrosen)
• Salix aurita (Ohrweide)
• Salix caprea (Salweide)
• Sambucus nigra {Schwarzer

Holunder)
• Sambucus racemosa (Trauben-

holunder)
• Viburnum lantana (Wolliger

Schneeball)

A. Selbstklimmer:
• Campsls radicans (Trompeten

blume)
• Eunoymus-forlunei-Sorten

(Spindelstrauch)
• Hedera helix (Efeu)
• Hydrangea petiolares (Kletter

hortensie)
• Jasminum nudiflorum (Winter

jasmin)
• Parthenocissus quinquefolia

"Engelmanni" (Jungfernrebe) 
• Parthenocissus tringuspidata

"Veitchii" (Wilder Wein) 

B. Pflanzen. die Kletterhilfen brau-
.Qlliill:

• Actinidia-arguta (Strahlengriffel)
• Akebia quinata (Akebie)
• Aristolochia macrophylla (Pfei-

fenwinde)
• Clematis-Arten
• Humulus lupus (Hopfen)
• Lonicera-Arten (Geißblätter)
• Parthenocissus quinquefolia

• Obstgehölze
(Jungferrebe)

• Polygonum aubertii (Knöterich)
• Vitis-Arten (Weinreben)
• Wisteria sinensis (Blauregen)

6.0 ALLGEMEINE HINWEISE 

6.1 Werden innerhalb des Geltungsbereiches im Rahmen von Baumaß-
- -

nahmen Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen 
festgestellt, von denen eine Gefährdung von Mensch und Umwelt 
ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt. 
Abt. staatliches Umweltamt Frankfurt die Stadt Büdingen, die nächs
te Polizeidienststelle oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetterau
kreises zu benachrichtigen, um die weitere Vorgehensweise abzu
stimmen. Die Baumaßnahmen sind bis zu einer Entscheidung einzu
stellen. 
Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Behandlung und Verwer
tung von Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch sind folgende 
Vorschriften zu beachten bzw. anzuwend8n: 
6.1.1 Gemeinsame Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, 

Bauschutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen 
sonstiger Abgrabungen, veröffentlicht im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen vom 14. Oktober 2002 ab S. 3844 

6.1.2 Hinweise und Empfehlungen zur Berücksichtigung von Flächen 
mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten bei der Bauleit
p lanung und im Baugenehmigungsverfahren, veröffentlicht im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen am 13. Mai 2002 ab S. 
1753 

6.2 Für die ordnungsgemäße Abführung der häuslichen Abwässer sowie 
des anfallenden Niederschlagswassers ist die Entwässerungssatzung 
der Stadt Büdingen in ihrer aktuellen Fassung maßgebend. 
6.2.1 Gemäß § 51 Abs. 3 HWG soll, soweit wasserwirtschaftliche und 

gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, Niederschlags
wasser von demjenigen verwertet werden, bei dem es anfällt 
(z. B. in Zisternen). Niederschlagswasser ist als Brauchwasser 
zu verwenden. 

6.2.2 Für eine konzentrierte Versickerung von Dachflächenwasser 
über Versickerungsan!agen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich, wenn der Flurabstand zum höchsten natürlichen 
Grundwasserleiter weniger als 1,50 m beträgt. Eine konzentrier
te Versickerung von Niederschlagswasser, das über das natürli
che Ausmaß verschmutzt ist (z.B. von Parkplätzen oder 
Straßen) wird nicht gestattet, dieses Wasser ist der öffentlichen 
Kanalisation zuzuführen. 
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